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RS OGH 1951/1/16 4Ob1/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1951

Norm

ZPO §503 Z2 C1a

Rechtssatz

Ein Mangel des Verfahrens liegt nicht schon dann vor, wenn ein angeblich für die Würdigung des Tatbestandes

relevanter Umstand nicht erhoben wurde, sondern nur dann, wenn ein hierauf gerichteter Beweisantrag nicht

zugelassen wurde.

Entscheidungstexte

4 Ob 1/51

Entscheidungstext OGH 16.01.1951 4 Ob 1/51
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